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-Die Vorsitzende der Prüfungskommission -

Ausbildereign ungsbeschei n igung

FÜr die Ausbildereignungsbescheinigung muss das Fach ,,Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht A" erfolgreich absolviert worden sein. Das Fach ,,personalmanagement,
Recht, Organisation und Führung B: Recht in der Personalwirtschaft" der neuen
PrÜfungsordnung Wirtschaft und das Fach ,,Arbeits- und Sozialversicherungsrecht (Wip)"
sind äquivalent zum Fach ,,Arbeits- und Sozialversicherungsrecht A". Für die Studierenden
der neuen Prüfungsordnung ist es daher ausreichend das Fach ,,personalmanagement,
Recht, Organisation und Führung B: Recht in der Personalwirtschaft" zu belegen. Es muss
nicht zusätzlich das Fach ,,Arbeits- und Sozialversicherungsrecht A" belegt werden.
Studierende in den Studiengängen ,,Wirtschaft im Praxisverb.und (dual)" und ,,Wirtschaft
im Praxisverbund (berufsintegrierend)" belegen das Pflichtfach ,,Arbeits- und Sozial-
versicheru ngsrecht (Wi P) " .

Die Studierenden können wahlweise auch das Wahlfach ,,Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht A" belegen, wenn sie nicht den Major/Minor ,,personalmanagement,
Recht, Organisation und Führung" belegen möchten.
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